
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 1620-2007/DaDi/1 vom 03.12.2007  
(Referenz-Vorlage: 1620-2007/DaDi) 

Aktenzeichen: 213-003, 031-001 

Fachbereich: B/1 - Schulabteilung 

Beteiligungen: 

B - Kreisbeigeordneter 
B/7 - Hochbau, Bauunterhaltung 
L - Landrat 
L/2 - Finanz- und Rechnungswesen 
L/3 - Revisionsamt 

Kostenstelle: 

341070 Schillerschule 
341076 Goetheschule, Dbg. 
341078 Gerh.-Hauptmann-Sch. 
341081 Schule auf der Aue 
341086 Gesamtschule Schuld. 
341087 Albrecht-Dürer-Sch. 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 2. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 3. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung  

Betreff: 

Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" 2003 - 2007 - 
Überplanmäßige Ausgaben 
Mehrkosten für Baumaßnahmen an der Goetheschule in Dieburg, der 
Gerhart-Hauptmann-Schule in Griesheim, der Schule auf der Aue in 
Münster, der Schillerschule in Pfungstadt, der Gesamtschule im Schuldorf 
Bergstraße in Seeheim-Jugenheim, der Albrecht-Dürer-Schule/Peter-
Petersen-Schule in Weiterstadt 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Bei den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sind die nachfolgend aufgeführten Mehrkosten im 
Rahmen des Programms „IZBB“ entstanden.  
 

• 341076 Goetheschule in Dieburg und der Maßnahme 
„IZBB: Cafeteria, Betreuungsräume, Mediathek und Lagerraum“ 182.207,56 € 

• 341078 Gerhart-Hauptmann-Schule in Griesheim und der Maßnahme 
„IZBB: Cafeteria, Bibliothek und Betreuungsräume“   100.003,75 € 

• 341081 Schule auf der Aue in Münster und der Maßnahme 
„IZBB: Cafeteria, Bibliothek/Lese- und Arbeitsraum EDV“    78.251,77 € 

• 341070 Schillerschule in Pfungstadt und der Maßnahme 
„IZBB: Bewegungsraum und Betreuungsräume“    135.382,22 
€ 

• 341086 Gesamtschule im Schuldorf in Seeheim-Jugenheim und der 
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Maßnahme 
„IBZZ: Cafeteria, Bibliothek, Betreuungsräume, Küchenbereich“ 134.522,66 € 

• 341087 Albrecht-Dürer-Schule/Peter-Petersen-Schule in Weiterstadt 
und der Maßnahme  
„IZBB: Cafeteria, Bibliothek und Betreuungsräume“        59.329,28 € 

 
Insgesamt:         689.697,24 € 

 
Die erforderlichen Mittel werden gemäß § 114 g HGO unter den vorgenannten Kostenstellen 
überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der 
Kostenstelle 340001 „Ausbau Ganztagsschulen“. 
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Begründung: 
 
Ursprünglich sollten im Rahmen des IZBB-Programmes an den einzelnen Schulen das  sogenannte 
Ganztagsmodul umgesetzt werden. Für dieses Modul lag eine Kostenberechnung nach DIN 276 mit 
einer Summe von 810.000,00 EUR (inklusive Einrichtungskosten) vor.  
 
Bei der Umsetzung der Maßnahmen zeigte sich, dass durch Anbindung an  bestehende Gebäude, 
Grundstückssituation, energetische Anbindung o. ä. das Ganztagsmodul  an den sechs Schulen nicht 
ohne Umplanungen umsetzbar war. Die Mehrkosten waren unvorhersehbar und unabweisbar und 
die Ausgaben waren unaufschiebbar. 
Dadurch konnten die ursprünglich beantragten und auch bewilligten Baukosten im Rahmen des 
IZBB-Programmes nicht eingehalten werden.  
 
Für die im Beschlusstext genannten sechs Schulen sind im Rahmen der Bauabwicklung Mehrkosten 
in der Höhe von insgesamt 689.697,24 EUR entstanden. 
 
Die in den Abteilungen B/1 –Schulabteilung- und B/7 – Hochbau-Bauunterhaltung- vorliegenden 
Unterlagen zu den sechs IZBB-Maßnahmen wurden durch das Revisionsamt überprüft und die 
Mehrkosten in genannter Höhe festgestellt.  
 
Die Anmeldung der Mehrkosten im Rahmen des IZBB-Programmes beim Hess. Kultusministerium 
ist erfolgt.  Die Bewilligungsbescheide liegen noch nicht vor. 
 
Sollte eine Bewilligung der Mehrkosten durch das Ministerium nicht vollständig erfolgen, stehen 
die erforderlichen Mittel unter der Kostenstelle 340001 „Ausbau Ganztagsschulen“ 
haushaltsrechtlich zur Verfügung.  
 
Insgesamt wurden im Rahmen des IZBB-Programmes über die maximale Förderungshöchstgrenze 
von 12,6 Millionen Euro hinaus Maßnahmen beantragt. Somit soll gewährleistet werden, dass 
insgesamt die dem Landkreis Darmstadt-Dieburg zustehenden Mittel zu 100% abgerufen werden, 
selbst wenn bei einer Einzelmaßnahme weniger Mittel als beantragt bewilligt werden. 
 
 
 


